
 

 

 

Kleine Rechtsschutzversicherung 

In Zusammenarbeit mit der Wiener Städtischen Versicherung wurde ein speziell für Sie als Verbands-

mitglied abgestimmter Rechtsschutz-Rahmenvertrag – zu besonders günstigen Konditionen – ausge-

arbeitet. 

Was bringt Ihnen dieser Rechtsschutz? 

Versicherungsschutz für: 

 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-

mungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens 

 die Verteidigung in Strafverfahren vor Gericht oder Verwaltungsbehörden wegen fahrlässiger 

strafbarer Handlungen und Unterlassungen, die den privaten Lebensbereich betreffen. 

Zum Beispiel, wenn ... 

• der Nachbar beim Fällen oder Stutzen seines Baumes Ihren Zaun beschädigt, 

• vor Ihrem Haus ein Passant wegen Glatteis stürzt und sich verletzt, 

• oder Ihr Hund einen Besucher beißt. 

In allen versicherten Fällen übernimmt die Wiener Städtische die Kosten des für Sie tätigen Rechtsan-

waltes und allfällige Gerichtsgebühren, auch die Kosten der Gegenseite im Falle des Prozessverlustes, 

bis zur Höhe der Versicherungssumme von € 74.760,– pro Fall. 

Kein Rechtsschutz besteht für vertragliche Auseinandersetzungen und für Streitigkeiten mit dem 

 Verband der Kleingärtner, sowie den jeweiligen Kleingartenvereinen. 

Wer ist aller versichert? 

Sie, Ihr Ehegatte oder Lebensgefährte und Ihre minderjährigen Kinder, wenn alle im gemeinsamen 

Haushalt leben. 

Versicherungssumme: 

Die Versicherungssumme für 2022 beträgt € 74.760,– pro Versicherungsfall 

Die Jahresprämie für 2023 beträgt € 13,45 

Auskünfte bei: 

• der Versicherungsabteilung des Zentralverbandes unter der Tel.: +43 1 587 07 85-13 oder 16 

oder per Email unter zvversicherung@kleingaertner.at  

• unter www.kleingaertner.at 

• bei Ihrem Kleingarten-Versicherungsbetreuer der Wiener Städtischen Versicherung 

Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 1995) und österreichisches Recht. Auf Wunsch senden wir 

Ihnen die ARB 1995 gerne zu. Der Vertrag ist wertgesichert und unterliegt einer jährlichen Anpassung des Zentralverbandes  

der Kleingärtner. 


